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Teilnahmebedingungen
An den Seminaren und Veranstaltungen dieses 
Bildungsprogramms können – je nach Ausrich-
tung der Veranstaltung – Funktionäre und 
Funktionärinnen, Mitglieder der IG BCE oder 
interessierte Arbeitnehmer/-innen teilnehmen. 
Für ihre Mitglieder übernimmt die IG BCE die 
Seminarkosten inklusive Unterkunft und Ver-
pflegung sowie die Kosten für die An- und Ab-
reise	(siehe	»Regelung	zur	Kostenerstattung«).	
Nichtmitglieder können gegen Erstattung der 
Kosten an den Veranstaltungen teilnehmen.
Um einem möglichst großen Kreis von Teilneh-
mern und Teilnehmerinnen den Zugang zu un-
seren Seminaren zu ermöglichen, ist die Teil-
nahme zunächst auf zwei Seminare pro Person 
und Jahr beschränkt. Begründete Ausnahmen 
können von den Verantwortlichen der zustän-
digen Organisationsstellen in Ab stimmung mit 
der Abt. Bildung/Wissenschaft genehmigt wer-
den.  
Für bestimmte Seminare sind Ein gangsvor -
aus setzungen formuliert, die sich auf Vor-
kennt nisse oder die Teilnahme an einem be-
stimmten Basisseminar beziehen. Generell 
empfehlen wir vor dem Besuch der zentralen 
Seminare die Teilnahme an der Basisquali-
fizierung vor ort. Die Voraussetzun gen sind  
in der jeweiligen Seminarbeschreibung abge-
druckt. 
Die jeweils aufgeführten Zielgruppen weisen 
auf die besondere Eignung des Seminars für 
die genannten Gruppen oder Personen hin und 
dienen somit als Entscheidungshilfe.

Anmeldung
Die Anmeldungen zu den zentralen Seminaren 
erfolgen (falls nicht anders vermerkt) über die 
örtlichen und betrieblichen Gremien an den 
zuständigen Bezirk. Die Anmeldung kann auch 
über das Internet erfolgen. Der zuständige Be-
zirk erhält automatisch eine entsprechende 
Information und startet nach Prüfung den An-
meldevorgang. Über die Teilnahme entschei-
det nicht unweigerlich die Reihenfolge des 
Anmeldungseingangs. Berücksichtigt werden 

auch Kriterien wie Zielgruppe, Gruppenzusam-
mensetzung und Anzahl der besuchten Semi-
nare.

Einladung 
Nach der Anmeldung versenden wir umge-
hend die Anmeldebestätigung. Etwa 10 Wo-
chen vor Beginn des Seminars folgt die Einla-
dung mit den notwendigen Unterlagen. Mit der 
Einladung bestätigen wir die Verbindlichkeit 
der Teilnahme unter Vorbehalt. Sollte ein Semi-
nar abgesagt werden müssen, verständigen 
wir den betroffenen Personenkreis umgehend. 

Fahrtkosten/Fahrkarten
Die IG BCE übernimmt die ihren Mitgliedern 
entstehenden Fahrtkosten für die An- und Ab-
reise mit der Deutschen Bahn AG, 2. Wagen-
klasse. Die Bestellung der Fahrkarte erfolgt mit 
dem, der Einladung beiliegenden Anforde-
rungsformular. Weitere Informationen zu den 
fahrtkosten entnehmt bitte der »Regelung zur 
Kostenerstattung, 3. fahrtkosten«.

Kinderbetreuung 
Es ist uns sehr wichtig, dass auch Kolleginnen 
und Kollegen mit Kindern an unseren Semi - 
na ren teilnehmen können. Unsere Bildungs -
zen tren haben vor Ort Regelungen getrof- 
fen, die – mit wenigen Ausnahmen – eine Be-
treuung von Kindern im Kindergartenalter wäh-
rend der Seminarzeiten ermöglichen. Bitte 
fragt im jeweiligen Bildungs zentrum frühzeitig 
nach, ob die Betreuung im erforderlichen Zeit-
raum zur Verfügung steht.

Soweit Unterbringungs- und Betreuungs- 
kosten nicht von dritter Seite übernommen 
werden, werden sie von der IG BCE getragen. 
Das gilt jedoch nicht für die Reisekosten der 
Kinder. Kinder reisen mit der Deutschen Bahn 
kostenlos. Kinder unter sechs Jahren benöti-
gen keine Fahrkarte und müssen auch nicht 
auf der Karte der Begleitperson eingetragen 
werden. Kinder ab sechs Jahren müssen beim 
Kauf der Fahrkarte auf der Karte eingetragen 
werden (Hinweis in der Fahrkarten anforderung 
beachten). 

Hinweise
TEILNAHME AN SEMINAREN

Regelung der Industriegewerkschaft  Bergbau, 
Chemie, Energie zur Kosten erstattung bei 
Durchführung von  Bildungsveranstaltungen 
(Gültig ab 1. Januar 2011)

Erstattung von Kosten
1. Durch die Entrichtung des satzungsge-

mäßen Beitrages ist eine Teilnahme an Bil-
dungsveranstaltungen der IG BCE kos tenlos. 
Unterbringung und Verpflegung während der 
Dauer der Veranstaltung sind frei.

2. In besonders begründeten Fällen kann von 
der IG BCE für die Dauer der Bildungs-
veranstaltung Verdienstausfall erstattet 
werden. Dies kommt infrage, wenn das Ent-
gelt des teilnehmenden Funktionärs oder 
der Funktionärin nachweisbar nicht weiter-
gezahlt wird, der zuständige Bezirk die  
Teilnahme aber als notwendig und sinn - 
voll erachtet und der Erstattung des Ver-
dienstausfalls ausdrücklich zustimmt. Der 
zu zahlende Verdienstausfall ist durch eine 
Bescheinigung des Arbeitgebers nachzu-
weisen und orientiert sich an der Höhe des 
geleisteten Beitrages. Er kann nur bis zur 
Verdienstausfallhöhe erstattet werden. 

3.  Fahrtkosten
a)  Für die An- und Abreise werden die 

Fahrtkosten der 2. Wagenklasse der 
Deutschen Bahn AG – im Rahmen des 
Großkundenrabatts – und anderer Ver-
kehrsmittel des öffentlichen Personen-
nahverkehrs ersetzt.

b)  Die Ausstellung der Fahrkarten erfolgt 
durch das Reisebüro Carlson Wagonlit 
Travel, Hamburger Allee 12–16, 30161 
Hannover (Tel.: 0511 3609150). 

c)  Grundsätzlich ist die Nutzung öffent-
licher Verkehrsmittel gegenüber dem 
Privat-Fahrzeug anzustreben. Ist die Nut-
zung eines Privat-Fahrzeugs nicht zu um-
gehen, werden pro Fahrzeug für jeden 
gefahrenen Kilometer 0,20 E erstattet. 
Bei zwei oder mehr Reisenden (Fahrge-
meinschaften) können pro Mit fahrer/-in 
0,02 E zusätzlich erstattet werden. Die 
Benutzung des privaten Fahrzeugs er-
folgt auf eigene Gefahr.

d)  Bei der An- und Abreise mit dem Flug-
zeug werden die Kosten nur bis zu der 
Höhe erstattet, die bei der An- und Abrei-
se mit der 2. Wagenklasse der Deutschen 
Bahn AG (im Rahmen des Großkundenra-
batts) entstanden wären.

4.  Die Regelungen zur Erstattung der Punkte 1. 
bis 3. finden in keinem Punkt Anwendung 
bei einer Teilnahme gemäß § 37 Absatz 6 
BetrVG.

REGELUNG ZUR KOSTENERSTATTUNG


